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©  Leuchtende  Kontrastfläche  für  NOT-AUS-Befehlsgeräte  in  Dunkelräumen. 
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©  Auch  in  Dunkelräumen  soll  der  Einbauort  eines 
NOT-AUS-Befehlsgeräts  (2)  sichtbar  gemacht  wer- 
den,  ohne  daß  hierbei  der  Pilz  (3)  des  Befehlsgeräts 
beleuchtet  wird  oder  selbstleuchtend  ist.  Diese  Ein- 
schränkung  ergibt  sich  aus  der  deutschen  Norm 
VDE  0113  Teil  1/8.2.5,  nach  der  die  Ausführung  des 
Pilzes  als  Leuchtdrucktaster  nicht  zulässig  ist.  Um 
dennoch  den  Einbauort  des  Befehlsgeräts  sichtbar 
zu  machen,  sind  Lösungen  möglich,  bei  denen  im 

eingebauten  Zustand  des  Befehlsgeräts  (2)  die  im 
rückwärtigen  Bereich  seines  Pilzes  (3)  liegende  Kon- 
trastfläche  (1)  entweder  selbst  leuchtet  oder  be- 
leuchtet  wird.  Hierzu  wird  die  Kontrastfläche  (1)  mit 
Leuchtelementen  (5)  versehen,  die  nach  Zuführung 
von  optischer  oder  elektrischer  Energie  leuchten.  Als 
Leuchtelemente  kommen  beispielsweise  Teile  aus 
lichtsammelndem  Material  oder  Leuchtdioden  (5)  in- 
frage. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Kontrastfläche  zum 
Sichtbarmachen  des  Einbauorts  eines  installierten 
NOT-AUS-Befehlsgeräts  mit  einem  Pilz  als  Hand- 
habe,  der  im  eingebauten  Zustand  im  rückwärtigen 
Bereich  von  der  Kontrastfläche  umgeben  ist. 

Kontrastflächen  der  obengenannten  Art  sind  in 
der  Praxis  bekannt  und  für  den  Einsatz  in  hellen 
Räumen  bewährt.  Schwierigkeiten  ergeben  sich  al- 
lerdings  bei  der  Sichtbarmachung  des  Einbauorts 
in  Dunkelräumen,  da  hier  gemäß  den  Normvor- 
schriften  (siehe  VDE  0113,  Teil  1/8.2.5)  der  Pilz 
nicht  selbstleuchtend  und  nicht  als  Leuchtdruckta- 
ster  ausgeführt  sein  darf.  Mit  dieser  Vorschrift  soll 
verhindert  werden,  daß  das  Bedienungspersonal 
nicht  irrtümlicherweise  von  der  Beleuchtung  des 
Pilzes  auf  den  Schaltzustand  des  NOT-AUS-Be- 
fehlsgeräts  schließt.  Dieser  Irrtum  wäre  auch  nicht 
auszuschließen,  wenn  die  Kontrastfläche  ein- 
schließlich  des  Befehlsgeräts  von  vorn  beleuchtet 
würde. 

Daher  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Kontrastfläche  zum  Sichtbarmachen  des 
Einbauorts  des  NOT-AUS-Befehlsgeräts  in  Dunkel- 
räumen  zu  schaffen,  ohne  daß  der  Pilz  beleuchtet 
wird  oder  selbstleuchtend  ist,  da  der  Pilz  gemäß 
der  deutschen  Norm  VDE  0113  Teil  1/8.2.5  nicht 
als  Leuchtdrucktaster  ausgeführt  sein  darf.  Zur  Lö- 
sung  der  Aufgabe  ist  die  Kontrastfläche  mit  Leucht- 
elementen  versehen,  die  nach  Zuführung  von  Ener- 
gie  leuchten.  Es  ist  vorteilhaft,  wenn  die  Leuchtele- 
mente  als  erste  Teile  aus  lichtsammelndem  Materi- 
al  realisiert  sind  und  wenn  deren  Beleuchtung 
durch  optische  Speisung  im  rückwärtigen  Bereich 
des  Pilzes  erfolgt.  Dies  stellt  eine  sichere  und 
zuverlässige  Ausführungsform  dar,  da  hier  wenig 
reparaturanfällige  Bauteile  Verwendung  finden.  Er- 
folgt  die  optische  Speisung  über  die  Rosette  des 
NOT-AUS-Geräts,  so  bedeutet  dies  eine  vorteilhaf- 
te  Verwendung  der  ohnehin  vorhandenen  Rosette 
für  einen  weiteren  Verwendungszweck.  Besteht  die 
Rosette  teilweise  aus  lichtleitendem  Material,  so 
kann  über  sie  das  Licht  zu  den  ersten  Teilen  aus 
lichtsammelndem  Material  auf  einfache  Weise  ge- 
führt  werden.  Eine  weitere  zweckmäßige  Ausfüh- 
rungsform  ist  dann  gegeben,  wenn  mindestens  ein 
Lichtleiter  zur  optischen  Speisung  vorgesehen  ist, 
der  teilweise  in  der  Rosette  des  NOT-AUS-Befehls- 
geräts  geführt  ist.  Hier  wird  die  Rosette  selbst  in 
vorteilhafter  Weise  als  Halteeinrichtung  für  den 
Lichtleiter  verwendet,  mit  dem  das  Licht  gezielt  und 
gebündelt  an  die  ersten  Teile  aus  lichtsammeln- 
dem  Material  geleitet  werden  kann.  Ist  an  dem 
NOT-AUS-Befehlsgerät  ein  Reflektor  vorgese- 
hen,  über  den  im  eingebauten  Zustand  die  Kontrast- 
fläche  beleuchtet  werden  kann,  so  ist  hiermit  er- 
möglicht,  Lichtanteile,  die  ansonsten  ungenutzt  ver- 
strahlen,  auf  zweite  Teile  aus  reflektierendem  Mate- 
rial  umzulenken.  Aufgrund  der  besseren  Ausnut- 

zung  der  Lichtmenge  kann  daher  die  Lichtquelle 
entsprechend  klein  dimensioniert  werden.  Eine  wei- 
tere  zweckmäßige  Ausführungsform  besteht,  wenn 
als  Leuchtelemente  an  der  Kontrastfläche  Leucht- 

5  dioden  vorgesehen  sind,  da  diese  klein  sind  und 
demgemäß  nur  wenig  Raum  beanspruchen  und 
sich  zur  Beleuchtung  als  zuverlässige  Lichtquelle 
bewährt  haben.  Außerdem  ist  es  vorteilhaft,  wenn 
zur  Stromversorgung  der  Leuchtdioden  elektrische 

io  Anschlußleitungen  teilweise  in  der  Rosette  geführt 
sind.  Durch  die  Rosette  werden  die  Anschlußleitun- 
gen  nicht  nur  geführt,  sondern  insbesondere  auch 
gehalten  sowie  geschützt,  so  daß  sich  hiermit  eine 
sichere  und  zuverlässige  Stromversorgung  errei- 

75  chen  läßt.  Als  vorteilhaft  erweist  es  sich  weiterhin, 
wenn  die  Leuchtelemente  teilweise  aus  ersten  Tei- 
len  aus  lichtsammelndem  Material  und  teilweise 
aus  Leuchtdioden  realisiert  sind,  da  hierbei  selbst- 
leuchtende  und  beleuchtete  Leuchtelemente  in  ei- 

20  ner  Einheit  nebeneinander  bestehen  und  auf  eine 
zusätzliche  optische  Speisung  verzichtet  werden 
kann.  Die  Kontrastfläche  gemäß  Anspruch  10  er- 
möglicht  auch  ein  Sichtbarmachen  der  Lage  des 
NOT-AUS-Befehlsgeräts,  wenn  Strahlung  außerhalb 

25  des  sichtbaren  Lichts,  z.B.  Infrarot-  oder 
Ultraviolett-Licht  vorhanden  ist. 

Einige  Ausführungsformen  der  Erfindung  wer- 
den  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
30  FIG  1  eine  aus  lichtsammelndem  Material 

bestehende,  beleuchtete  Kontrastflä- 
che  und  eine  Kontrastfläche  aus  lang 
nachleutendem  Material 

FIG  2  eine  reflexive  Kontrastfläche  und  eine 
35  mit  Leuchtdioden  versehene  Kontrast- 

fläche. 
In  FIG  1  (rechte  Hälfte)  ist  eine  Kontrastfläche 

1  aus  ersten  Teilen  4  aus  lichtansammelndem  Ma- 
terial  an  einer  Anbauwand  10  angebracht,  an  der 

40  der  mittig  zur  Kontrastfläche  1  ein  NOT-AUS-Be- 
fehlsgerät  2  mit  einem  Pilz  3  und  einer  Rosette  6 
befestigt  ist.  Bei  optischer  Speisung  der  ersten 
Teile  4  aus  lichtsammelndem  Material,  die  z.B. 
gemäß  FIG  1  über  eine  Bohrung  in  der  Anbauwand 

45  10  an  der  Rückseite  erfolgen  kann,  leuchten  die 
ersten  Teile  4.  Bei  Hell-Dunkelbetrieb  kann  die 
Kontrastfläche  1  aus  Teilen  (11)  aus  lang  nach- 
leuchtendem  Material  bestehen  (Fig.  1  linke  Hälf- 
te).  Das  lang  nachleuchtende  Material  ist  beispiels- 

50  weise  ein  Kunststoff  auf  der  Basis  von  Polyäthylen 
oder  Polyprophylen  mit  fluoreszierenden  Stoffen.  In 
einer  weiteren  Ausführungsform  gemäß  FIG  2 
(rechte  Hälfte)  ist  ein  Teil  der  Rosette  6  des  NOT- 
AUS-Befehlsgerätes  2  aus  lichtleitendem  Material 

55  ausgeführt,  von  dem  direkt  oder  über  einen  Reflek- 
tor  7  Licht  auf  die  Kontrastfläche  1  aus  zweiten 
Teilen  9  aus  reflektierendem  Material  gestrahlt 
wird.  Anstelle  dieser  Lichtleitung  ist  es  selbstver- 
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ständlich  auch  möglich,  Lichtleiter  zu  verwenden, 
die  zum  mechanischen  Schutz  und  als  Halt  teilwei- 
se  in  der  Rosette  6  geführt  sind. 

In  der  linken  Hälfte  der  FIG  2  ist  eine  Kontrast- 
fläche  1  mit  Leuchtdioden  5  dargestellt,  die  über 
elektrische  Anschlußleitungen  8  gespeist  werden, 
wobei  die  elektrischen  Anschlußleitungen  8  zumin- 
dest  teilweise  in  der  Rosette  6  mechanisch  ge- 
schützt  geführt  werden. 

Bei  der  Realisierung  der  Kontrastfläche  1  aus 
zweiten  Teilen  aus  reflexivem  Material  wird  z.B. 
Infrarot-  oder  Ultraviolett-Licht  reflektiert. 

Die  vorstehenden  Ausführungsformen  sowie 
einzelnen  Merkmale  können  selbstverständlich 
auch  miteinander  in  Kombination  auftreten. 

Patentansprüche 

1.  Kontrastfläche  (1)  zum  Sichtbarmachen  des 
Einbauorts  eines  installierten  NOT-AUS-Be- 
fehlsgeräts  (2)  mit  einem  Pilz  (3)  als  Handha- 
be,  der  im  eingebauten  Zustand  im  rückwärti- 
gen  Bereich  von  der  Kontrastfläche  (1)  umge- 
ben  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kontrastfläche  (1)  mit  Leuchtelementen  (4,  5) 
versehen  ist,  die  nach  Zuführung  von  Energie 
leuchten. 

2.  Kontrastfläche  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Leuchtelemente  als  er- 
ste  Teile  (4)  aus  lichtsammelndem  Material 
realisiert  sind  und  daß  deren  Beleuchtung 
durch  optische  Speisung  im  rückwärtigen  Be- 
reich  des  Pilzes  (3)  erfolgt. 

3.  Kontrastfläche  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  optische  Speisung 
über  die  Rosette  (6)  des  NOT-AUS-Geräts  (2) 
erfolgt. 

4.  Kontrastfläche  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Rosette  (6)  teilweise 
aus  lichtleitendem  Material  besteht. 

Kontrastfläche  (1)  Leuchtdioden  (5)  vorgese- 
hen  sind. 

8.  Kontrastfläche  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  zur  Stromversorgung  der 

Leuchtdioden  (5)  elektrische  Anschlußleitungen 
(8)  teilweise  in  der  Rosette  (6)  geführt  sind. 

9.  Kontrastfläche  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
io  kennzeichnet,  daß  die  Leuchtelemente  teil- 

weise  aus  ersten  Teilen  (4)  als  lichtsammeln- 
dem  Material  und  teilweise  aus  Leuchtdioden 
(5)  realisiert  sind. 

75  10.  Kontrastfläche  (1)  zum  Sichtbarmachen  des 
Einbauorts  eines  installierten  NOT-AUS-Be- 
fehlsgeräts  (2)  mit  einem  Pilz  (3)  als  Handha- 
be,  der  im  eingebauten  Zustand  im  rückwärti- 
gen  Bereich  von  der  Kontrastfläche  (1)  umge- 

20  ben  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kontrastfläche  (1)  zweite  Teile  (9)  aus  reflexi- 
vem  Material  aufweist,  das  z.B.  Infrarot-  oder 
Ultraviolett-Licht  reflektiert. 

25  11.  Kontrastfläche  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kontrastfläche  (1)  drit- 
te  Teile  (11)  aus  lang  nachleuchtendem  Materi- 
al  aufweist. 

30 

35 

40 

5.  Kontrastfläche  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge-  45 
kennzeichnet,  daß  mindestens  ein  Lichtleiter 
zur  optischen  Speisung  vorgesehen  ist,  der 
teilweise  in  der  Rosette  (6)  des  NOT-AUS- 
Befehlsgeräts  (2)  geführt  ist. 

50 
6.  Kontrastfläche  nach  einem  der  Ansprüche  2 

bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 
NOT-AUS-Befehlsgerät  ein  Reflektor  (7)  vorge- 
sehen  ist,  über  den  im  eingebauten  Zustand 
die  Kontrastfläche  (1)  beleuchtet  werden  kann.  55 

7.  Kontrastfläche  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Leuchtelemente  an  der 

3 
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